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 Veröffentlicht am 29.07.2020

Norm

ZPO §85 Abs1

Rechtssatz

Für die Wirksamkeit eines Verbesserungsauftrags ist es grundsätzlich erforderlich, dass der zu verbessernde Schriftsatz

dem Einschreiter mit dem Verbesserungsauftrag zurückgestellt wird.

Entscheidungstexte

9 Ob 34/20w

Entscheidungstext OGH 29.07.2020 9 Ob 34/20w

Beisatz: Dies gilt auch bei Anwaltspflicht für das Fehlen einer Unterschrift des Rechtsanwalts. (T1)

Beisatz: Der wegen der fehlenden Unterschrift eines Rechtsanwalts mangelhafte Schriftsatz darf vom Gericht erst

dann zurückgewiesen werden, wenn ein (wirksamer) Auftrag zur Verbesserung fruchtlos geblieben ist. (T2)
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